
1.12 Nordrhein-Westfalen 

 

1.12.1Vertrag des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem Heiligen Stuhl 

Vom 26.03.1984 (GV. NRW S. 582), in Kraft seit 01.01.1985, Vertragsgesetz vom 18.09.1984 

(GV. NRW S. 582) 

Die Entwicklung im Bereich des Hochschulwesens seit dem Inkrafttreten des 

Hochschulrahmengesetzes vom 26. Januar 1976 und die Zusammenführung der Pädagogischen 

Hochschulen mit den anderen wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

haben die Vertragschließenden bewogen, auf der Grundlage der bestehenden vertraglichen Bindungen 

eine Übereinkunft über die Anwendung des Artikels 12 Abs. 1 des Vertrages des Freistaates Preußen 

mit dem Heiligen Stuhle vom 14. Juni 1929 und des Schlussprotokolls zu Artikel 12 Abs. 1 Satz 2 

dieses Vertrages zu treffen und zugleich den Notenwechsel zwischen dem Ministerpräsidenten des 

Landes Nordrhein-Westfalen und dem Apostolischen Nuntius in Deutschland über Fragen der 

Lehrerausbildung vom 21./22. April 1969 durch eine neue Regelung zu ersetzen. 

Zu diesem Zweck haben 

DER HEILIGE STUHL 

vertreten durch seinen Bevollmächtigten, den Apostolischen Nuntius in der Bundesrepublik 

Deutschland, Seine Exzellenz Herrn Guido Del Mestri, Titularerzbischof von Tuscamia, 

und 

DAS LAND NORDRHEIN WESTFALEN 

vertreten durch den Ministerpräsidenten, Herrn Johannes Rau, 

nachstehenden Vertrag geschlossen: 

Artikel I 

Pflege und Entwicklung der Katholischen Theologie durch Forschung, Lehre und Studium gehören 

zum Auftrag wissenschaftlicher Hochschulen des Landes. 

Artikel II 

(1) Für die wissenschaftliche Vorbildung der Geistlichen bleiben im Land Nordrhein-Westfalen die 

katholisch-theologischen Fachbereiche an den Universitäten Bochum, Bonn und Münster bestehen. 

Die Bestimmungen des Artikels 12 des Vertrages des Freistaates Preußen mit dem Heiligen Stuhle 

vom 14. Juni 1929 und des dazugehörenden Schlussprotokolls erstrecken sich auch auf den katholisch-

theologischen Fachbereich der Universität Bochum. 

(2) Für die wissenschaftliche Ausbildung in Katholischer Theologie zum Erwerb der Befähigung zur 

Erteilung des katholischen Religionsunterrichts gewährleistet das Land den jeweiligen fachlichen 

Anforderungen entsprechend ein ausreichendes und regional ausgewogenes Lehrangebot durch 

entsprechende Studiengänge. Vor Einführung, Änderung oder Aufhebung dieser Studiengänge ist das 

Benehmen mit dem Bischof, in dessen Diözese die betroffene Hochschule ihren Sitz hat, herzustellen. 

 



Artikel III 

(1) Für Professoren der Katholischen Theologie außerhalb der katholisch-theologischen Fachbereiche 

gelten die in Artikel 12 Abs. 1 Satz 2 des Vertrages des Freistaates Preußen mit dem Heiligen Stuhle 

vom 14. Juni 1929 und dem dazugehörenden Schlussprotokoll vereinbarten Regelungen entsprechend. 

(2) Bei der Besetzung von Stellen für Professoren der Katholischen Theologie außerhalb der 

katholisch-theologischen Fachbereiche ist der Berufungsvorschlag von einer Berufungskommission 

vorzubereiten, der als Professoren nur solche der Katholischen Theologie angehören dürfen. Die 

weiteren Mitglieder der Berufungskommission müssen wissenschaftliche Mitarbeiter oder Studenten 

im Fach Katholische Theologie sein und der Katholischen Kirche angehören. Die 

Berufungskommission hat das Recht, sich mit dem zuständigen Bischof ins Benehmen zu setzen. 

(3) Sollen Lehraufgaben in Katholischer Theologie außerhalb der katholisch-theologischen 

Fachbereiche selbständig von Personen wahrgenommen werden, die nicht als Professor der 

Katholischen Theologie bestellt worden sind, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 

Artikel IV 

Die Berufung als Professor für Katholische Theologie setzt voraus: 

ein abgeschlossenes Studium der Katholischen Theologie;  

besondere Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit, die durch die Qualität einer Promotion in 

Katholischer Theologie oder, wenn es der fachlichen Besonderheit des zu vertretenden Lehrgebiets 

entspricht, in einer verwandten Disziplin nachgewiesen wird;  

die Habilitation in Katholischer Theologie oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen innerhalb 

oder außerhalb des Hochschulbereichs.  

Artikel V 

(1) Der zuständige Minister wird Studien-, Prüfungs- und Habilitationsordnungen der Hochschulen in 

Katholischer Theologie erst genehmigen, wenn zuvor durch Anfrage bei dem Bischof, in dessen 

Diözese die Hochschule ihren Sitz hat, festgestellt worden ist, daß Einwendungen nicht erhoben 

werden. 

(2) Der zuständige Minister wird staatliche Prüfungsordnungen für Lehrämter, soweit sie das 

Unterrichtsfach Katholische Religionslehre betreffen, erst erlassen, wenn er zuvor durch Anfrage bei 

den Diözesanbischöfen festgestellt hat, daß Einwendungen nicht erhoben werden. 

Artikel VI 

(1) Vor der Bestellung zum Fachleiter für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre an einem 

Seminar im Rahmen des Vorbereitungsdienstes wird sich die zuständige staatliche Behörde mit dem 

Bischof, in dessen Diözese das Seminar seinen Sitz hat, ins Benehmen setzen. 

(2) Mitglieder eines staatlichen Prüfungsamtes für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre 

werden vom zuständigen Minister im Benehmen mit dem Bischof, in dessen Diözese das staatliche 

Prüfungsamt seinen Sitz hat, bestellt. Für Personen, die selbständig Lehraufgaben in Katholischer 

Theologie an einer Hochschule des Landes wahrnehmen, gilt das Benehmen als hergestellt. 

(3) Personen nach Absatz 1 und Absatz 2 müssen im Besitz der kirchlichen Bevollmächtigung (missio  



canonica) sein. 

Artikel VII 

Die Erteilung des katholischen Religionsunterrichts setzt den Besitz der kirchlichen Bevollmächtigung 

(missio canonica) voraus. Im Hinblick darauf wird einem Beauftragten des Bischofs, in dessen 

Diözese das staatliche Prüfungsamt seinen Sitz hat, Gelegenheit gegeben, bei den mündlichen 

Prüfungen und der Unterrichtsprobe im Rahmen der staatlichen Lehramtsprüfungen für das 

Unterrichtsfach Katholische Religionslehre anwesend zu sein. 

Artikel VIII 

(1) Betreiben die Diözesen in Nordrhein-Westfalen Lehrerfortbildung, so wird das Land Lehrern im 

Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten Gelegenheit zur Teilnahme geben. Die Teilnahme an 

Fortbildungsveranstaltungen ist freiwillig. Das Land wird angemessene Zuschüsse zu den Personal- 

und Betriebskosten gewähren. 

(2) Falls keine ausreichende Zahl an Lehrern zur Erteilung des katholischen Religionsunterrichts zur 

Verfügung steht, können die Diözesen im Einvernehmen mit dem Land Vorbereitungskurse zur 

Ablegung der staatlichen Erweiterungsprüfung im Fach Katholische Religionslehre anbieten. 

(3) Das Nähere wird durch Vereinbarung zwischen der Landesregierung und den (Erz-)Bistümern in 

Nordrhein-Westfalen geregelt. 

Artikel IX 

Der Notenwechsel zwischen dem Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen und dem 

Apostolischen Nuntius in Deutschland über Fragen der Lehrerausbildung vom 21./22. April 1969 wird 

durch diesen Vertrag ersetzt. 

Artikel X 

(1) Über alle Fragen, die sich aus den Bestimmungen dieses Vertrages ergeben, werden die 

Vertragschließenden in Fühlung bleiben. Sie werden in Zukunft zwischen ihnen entstehende 

Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung einer Bestimmung dieses Vertrages auf 

freundschaftliche Weise beseitigen. 

(2) Falls gesetzliche Bestimmungen geändert werden sollen und hierdurch die Durchführung dieses 

Vertrages berührt wird, werden die Vertragschließenden mit dem Ziel einer freundschaftlichen 

Verständigung Verhandlungen über eine Anpassung dieses Vertrages führen. 

Artikel XI 

Dieser Vertrag, dessen deutscher und italienischer Text gleiche Kraft haben, bedarf der Ratifikation. 

Er tritt am ersten Tag des auf den Tag des Austauschs der Ratifikationsurkunden folgenden Monats in 

Kraft. 

Geschehen in doppelter Urschrift 

Düsseldorf, 26. März 1984 

gez. Johannes Rau 

 



SCHLUSSPROTOKOLL 

Bei der Unterzeichnung des am heutigen Tage geschlossenen Vertrages zwischen dem Land 

Nordrhein-Westfalen und dem Heiligen Stuhl haben die ordnungsgemäß bevollmächtigten 

Unterzeichneten folgende Erklärungen abgegeben, die einen Bestandteil des Vertrages bilden: 

Zu Artikel I 

Die Vertragschließenden sind sich darüber einig, daß Katholische Theologie an staatlichen 

Hochschulen aufgrund des Einvernehmens zwischen Staat und Kirche gemäß den Bestimmungen der 

Verträge zwischen Staat und Kirche in Bindung an das Lehramt der Katholischen Kirche gelehrt wird. 

In Auswirkung von Artikel 12 Abs. 1 Satz 2 des Vertrages des Freistaates Preußen mit dem Heiligen 

Stuhle vom 14. Juni 1929 gelten für das Verhältnis der katholisch-theologischen Fachbereiche an den 

staatlichen wissenschaftlichen Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen zur kirchlichen Behörde 

zur Zeit des Vertragsabschlusses die Apostolische Konstitution "Sapientia Christiana" vom 15. April 

1979 sowie die hierzu erlassenen Verordnungen vom 29. April 1979 und Dekrete vom 1. Januar 1983, 

soweit sich nicht aus den Verträgen eine anderweitige Regelung ergibt. 

Zu Artikel II Abs. 1 

Der Notenwechsel zwischen dem Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen und dem 

Apostolischen Nuntius in Deutschland vom 20./29. Dezember 1967 über die Katholisch-Theologische 

Abteilung der Ruhr-Universität Bochum bleibt im übrigen unberührt. 

Zu Artikel II Abs. 2 

Es besteht Einvernehmen, daß Studiengänge für Katholische Religionslehre für die einzelnen 

Lehrämter in unterschiedlicher Zahl im Lande angeboten werden können und daß das gegenwärtige 

Angebot an Studienorten und Studiengängen für Katholische Religionslehre den Anforderungen des 

Artikels II Abs. 2 entspricht. 

Zu Artikel II und Artikel III 

Die Bestimmungen des Schlussprotokolls zu Artikel 12 des Vertrages des Freistaates Preußen mit dem  

Heiligen Stuhle vom 14. Juni 1929 finden auf selbständig Lehrende in Katholischer Theologie, die 

nicht Priester sind, entsprechende Anwendung; an die Stelle der Erfordernisse des priesterlichen 

Lebenswandels treten in diesen Fällen die Erfordernisse eines Lebenswandels nach den Ordnungen der 

Katholischen Kirche. 

Zu Artikel IV Nr. 1 

Für die Anforderungen an ein abgeschlossenes Studium der Katholischen Theologie gelten die 

einschlägigen kirchlichen Vorschriften. Diese sind zur Zeit des Vertragsabschlusses die Apostolische 

Konstitution "Sapientia Christiana" vom 15. April 1979 sowie die gemäß Artikel 10 dieser 

Konstitution erlassenen Verordnungen vom 29. April 1979. Auf den Nachweis des abgeschlossenen 

Studiums der Katholischen Theologie werden gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die in 

anderen Studiengängen erbracht worden und die nach den einschlägigen Studien- und 

Prüfungsordnungen für das Studium der Katholischen Theologie erforderlich sind, von Amts wegen 

angerechnet. Die Feststellung über die Gleichwertigkeit trifft die nach Hochschulsatzung zuständige 

Stelle. 

 



Zu Artikel VIII 

Die Fragen hinsichtlich der Berücksichtigung der Erfordernisse der katholischen Bekenntnisschule in 

der Lehrerausbildung werden mit den (Erz-)Bistümern in Nordrhein-Westfalen geregelt. 

Düsseldorf, 26. März 1984 

gez. Johannes Rau 

 

 

1.12.2 Vertrag des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem Heiligen Stuhle 

Vom 19.12.1956, in Kraft seit 26.02.1957, Vertragsgesetz vom 12.02.1957 

(GV. NW 1957 S. 19) 

Zwischen dem Heiligen Stuhl, 

vertreten durch dessen Bevollmächtigten, Seine Exzellenz, den Herrn Apostolischen Nuntius in 

Deutschland, Erzbischof, Bischof von Fargo, Dr. Aloisius Muench in Bad Godesberg 

und 

dem Lande Nordrhein-Westfalen, 

vertreten durch die Landesregierung, und als deren Bevollmächtigte durch Herrn Ministerpräsidenten 

Fritz Steinhoff und durch Herrn Kultusminister Professor Dr. Paul Luchtenberg in Düsseldorf, 

wird nachstehender Vertrag geschlossen. Er stellt eine ergänzende Vereinbarung gemäß Artikel 2 Abs. 

9 des Vertrages dar, der am 14. Juni 1929 zwischen dem Heiligen Stuhl und dem für diesen Bereich 

als Rechtsvorgänger des Landes Nordrhein-Westfalen anerkannten Freistaate Preußen abgeschlossen 

worden ist. 

§ 1 

Es wird ein neues Bistum mit einem Bischöflichen Stuhl und einem Kathedralkapitel in Essen 

errichtet; Bischof und Kathedralkapitel werden bei St. Johann Baptist (Münsterkirche) in Essen ihren 

Sitz nehmen. 

Bistum, Bischöflicher Stuhl und Kathedralkapitel besitzen die Rechtsfähigkeit für den staatlichen 

Bereich nach den Vorschriften des staatlichen Rechts und haben die Rechte von Körperschaften des 

öffentlichen Rechts. 

§ 2 

Das künftige Bistum Essen umfasst die nachstehend genannten, aus den Erzdiözesen Köln und 

Paderborn sowie der Diözese Münster ausscheidenden Gebietsteile. Es wird umschrieben durch die 

Gebiete der Städte Bochum, Bottrop, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Lüdenscheid, 

Mülheim (Ruhr), Oberhausen, Wattenscheid sowie der Landkreise Altena und Ennepe-Ruhrkreis 

[jedoch mit Ausnahme der Gemeinde Herdecke und der Stadt Wetter (Ruhr).] 

§ 3 

Das Bistum Essen wird der Kölner Kirchenprovinz zugeteilt. 



§ 4 

Das Kathedralkapitel in Essen wird gebildet aus dem Propste, sechs residierenden und vier nicht-

residierenden Kapitularen sowie sechs Vikaren. 

§ 5 

Zur Unterstützung des Diözesanbischofs wird dem Bischöflichen Stuhl von Essen ein Weihbischof 

zugeteilt. 

§ 6 

Der Bischof von Essen ist berechtigt, in seinem Bistum ein Seminar zur wissenschaftlichen 

Vorbildung der Geistlichen zu besitzen. Art. 12 Abs. 2 Satz 2, 3, 4 des Vertrages zwischen dem 

Heiligen Stuhl und dem Freistaat Preußen gilt auch für dieses Seminar. 

Das Recht aus Art. 16 Abs. 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 28. Juni 1950 

bleibt auch im übrigen unberührt. 

§ 7 

Das Land Nordrhein-Westfalen leistet zur Bestreitung der Personal- und Sachausgaben des Bistums 

Essen jährlich einen Zuschuss von 258 500 DM, und zwar als Personaldotation für den Bischof, den 

Weihbischof, den Dompropst, sechs residierende Domkapitulare , vier nichtresidierende 

Domkapitulare und sechs Domvikare einen Betrag von 178200 DM und als Sachdotation (personeller 

und sächlicher Teil) einen Betrag von 80300 DM. 

Es besteht Einverständnis darüber, dass die Bestimmung zu Art. 4 Abs. 1 Satz 1 des Schlussprotokolls 

zum Vertrag des Freistaates Preußen mit dem Heiligen Stuhl vom 14. Juni 1929 auch für den 

vorliegenden Vertrag gilt. 

§ 8 

Eine in Zukunft etwa zwischen den Hohen Vertragschließenden entstehenden  

Meinungsverschiedenheit über die Auslegung einer Bestimmung dieses Vertrages wird nach Artikel 

13 des Vertrages vom 14. Juni 1929 beseitigt werden. 

§ 9 

Dieser Vertrag, dessen deutscher und italienischer Text gleiche Kraft haben, soll ratifiziert und die 

Ratifikationsurkunden sollen möglichst bald in Düsseldorf ausgetauscht werden. 

Er tritt mit dem Tage ihres Austausches in Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen Vertrag unterzeichnet. 

Geschehen in doppelter Urschrift. 

Bad Godesberg, den 19. Dezember 1956 

Luigi G. Muench 

Arcivescovo – Vescovo die Fargo, Nunzio Apostolico 

Steinhoff 

Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen 



Prof. Dr. Paul Luchtenberg 

Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

 

1.12.3 Vertrag des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Evangelischen Kirche im 

Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen 

Vom 09.09.1957 (GV. NRW S. 249), in Kraft seit 30.10.1957, Vertragsgesetz vom 26.09.1957 

(GV. NW 1957 S. 249) 

Zwischen dem Lande Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die Landesregierung und als deren 

Bevollmächtigte durch Herrn Ministerpräsidenten Fritz Steinhoff und durch Herrn Kultusminister 

Professor Dr. Paul Luchtenberg in Düsseldorf und der Evangelischen Kirche im Rheinland und der 

Evangelischen Kirche von Westfalen, vertreten durch ihre Kirchenleitungen, diese kraft 

kirchenordnungsmäßiger Ermächtigung vertreten durch die Herren Präses D. Heinrich Held und 

Oberkirchenrat Hans Ulrich für die Evangelische Kirche im Rheinland, Vizepräsident D. Karl Lücking 

und Vizepräsident Dr. Gerhard Thümmel für die Evangelische Kirche von Westfalen wird 

nachstehender Vertrag geschlossen. Er ändert Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 des Vertrages, der am 11. Mai 

1931 zwischen den Evangelischen Landeskirchen – darunter der Evangelischen Kirche der 

altpreußischen Union als Rechtsvorgängerin der Evangelischen Kirche im Rheinland und der 

Evangelischen Kirche von Westfalen – einerseits und dem für diesen Bereich als Rechtsvorgänger des 

Landes Nordrhein-Westfalen anerkannten Freistaat Preußen andererseits abgeschlossen worden ist. 

§ 1 

Das Land Nordrhein-Westfalen leistet an die Evangelische Kirche im Rheinland und an die 

Evangelische Kirche von Westfalen zu der Dotation von 952 955,- DM auf Grund des Vertrages der 

Evangelischen Landeskirchen mit dem Freistaat Preußen vom 11. Mai 1931 zur Bestreitung der 

Mehraufwendungen für kirchenregimentliche Zwecke jährlich einen Zuschuß von 450 000,- DM, und 

zwar an die Evangelische Kirche im Rheinland und an die Evangelische Kirche von Westfalen je 225 

000,- DM. 

Es besteht Einverständnis darüber, daß die Bestimmung, die das Schlussprotokoll des Vertrages der 

Evangelischen Landeskirchen mit dem Freistaat Preußen vom 11. Mai 1931 zu Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 

unter Absatz 3 trifft, auch für den vorliegenden Vertrag gilt. 

§ 2 

Eine in Zukunft etwa zwischen den Vertragschließenden entstehende Meinungsverschiedenheit über 

die Auslegung einer Bestimmung dieses Vertrages wird nach Artikel 12 des Vertrages vom 11. Mai 

1931 beseitigt werden. 

§ 3 

Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen möglichst bald in Düsseldorf 

ausgetauscht werden. Er tritt mit dem Tage ihres Austausches in Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen Vertrag unterzeichnet. Geschehen in dreifacher 

Urschrift. 



Mülheim (Ruhr), den 9. September 1957 

gez. Steinhoff 

Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen 

gez. Professor Dr. Luchtenberg 

Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 

Für die Evangelische Kirche im Rheinland 

gez. D. Heinrich Held 

Präses 

gez. Hans Ulrich 

Oberkirchenrat 

Für die Evangelische Kirche von Westfalen 

gez. D. Karl Lücking 

Vizepräsident 

gez. Dr. Gerhard Thümmel 

Vizepräsident 

 

 

1.12.4 Vertrag des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Lippischen Landeskirche 

Vom 06.03.1958 (GV. NRW S. 205), in Kraft seit 04.06.1958, Vertragsgesetz vom 28.05.1958 

(GV. NRW S. 205) 

Das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die Landesregierung und als deren Bevollmächtigte 

durch Herrn Ministerpräsidenten Fritz Steinhoff, Herrn Kultusminister Professor Dr. Paul Luchtenberg 

und die Lippische Landeskirche, vertreten kraft kirchenverfassungsmäßiger Ermächtigung durch die 

Herren Landessuperintendent Professor D. Wilhelm Neuser, Präses Carl Hundertmark, Kirchenrat Dr. 

jur. Adalbert von Hanstein, schließen, geleitet von dem Wunsch, das freundschaftliche Verhältnis 

zwischen dem Land und der Lippischen Landeskirche zu festigen und zu fördern, zur Ordnung der 

Rechtsverhältnisse folgenden Vertrag: 

Artikel 1 

Der Freiheit, den evangelischen Glauben zu bekennen und auszuüben, gewährt das Land Nordrhein-

Westfalen den gesetzlichen Schutz. 

Artikel 2 

1.  Kirchliche Gesetze und Notverordnungen über die vermögensrechtliche Vertretung der 

Lippischen Landeskirche, ihrer öffentlich-rechtlichen Verbände, Anstalten und Stiftungen sowie über 

die Ordnung ihrer Vermögensverwaltung werden dem Kultusminister vorgelegt werden.  

2.  Der Kultusminister kann gegen solche Gesetze (Notverordnungen) bei der Lippischen 

Landeskirche Einspruch erheben, sofern sie eine geordnete Geschäftsführung im Sinne hergebrachter 

kirchlicher Vermögensverwaltung nicht gewährleisten. Der Einspruch ist bis zum Ablauf eines Monats 

seit der Vorlegung des Gesetzes (Notverordnung) zulässig. Gegen den Einspruch des Kultusministers 

kann die Lippische Landeskirche binnen einem Monat seit Eingang unmittelbar Anfechtungsklage 

nach den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsgesetze erheben.  



3.  Es besteht Einverständnis darüber, daß ein solches kirchliches Gesetz (Notverordnung) nicht 

eher in Kraft gesetzt werden wird, als bis die Einspruchsfrist ohne Einlegung eines Einspruchs 

verstrichen oder der Einspruch zurückgenommen oder aufgehoben ist.  

Artikel 3 

Art. 2 findet auf die Satzungen der öffentlich-rechtlichen kirchlichen Verbände, Anstalten und 

Stiftungen mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß an die Stelle des Kultusministers der 

Regierungspräsident tritt. 

Artikel 4 

1.  Unbeschadet der Bestimmungen der Art. 2 und 3 können kirchliche Ämter frei errichtet und 

umgewandelt werden, falls Aufwendungen aus Staatsmitteln nicht beansprucht werden.  

2.  Die staatliche Mitwirkung bei der Bildung und Veränderung von Kirchengemeinden und 

anderen öffentlichrechtlichen kirchlichen Verbänden erfolgt nach Richtlinien, die zwischen 

Landesregierung und Kirche vereinbart werden.  

Artikel 5 

1.  Das Land Nordrhein-Westfalen leistet an die Lippische Landeskirche einen Zuschuß zu den 

Ausgaben der landeskirchlichen Verwaltung (Dotation) in Höhe von jährlich 102.000,- DM.  

2.  Bei der Bemessung der Dotation ist von den Aufwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen 

für vergleichbare persönliche und sächliche Zwecke nach dem Stande vom 1. Juni 1954 ausgegangen 

worden. Es besteht Einverständnis darüber, daß in Zukunft eintretende Änderungen in der Höhe der 

vergleichbaren Aufwendungen des Landes bei der Dotation entsprechende Berücksichtigung finden 

sollen.  

3.  Für eine Ablösung der Staatsleistungen gemäß Art. 21 der Verfassung für das Land 

Nordrhein-Westfalen vom 28. Juni 1950 und gemäß Art. 140 des Grundgesetzes für die 

Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 der Deutschen 

Verfassung vom 11. August 1919 werden die Leistungen aus diesem Vertrage zugrunde gelegt.  

4.  § 2 des Lippischen Gesetzes, die Bildung und Verwaltung eines allgemeinen 

Kirchenvermögens für die Evangelische Kirche des Landes, die Veranlagung von Kirchensteuern und 

die Stellung der Kirche dem Staate gegenüber betreffend, vom 12. September 1877 (L. V. Bd. 17 S. 

80) bleibt unberührt. Im übrigen besteht Einverständnis darüber, daß etwaige sonstige Ansprüche auf 

Staatsleistungen durch den Zuschuß nach Abs. 1 abgegolten sind.  

Artikel 6 

Ohne Anerkennung eines Rechtsanspruchs wird das Land Nordrhein-Westfalen der Lippischen 

Landeskirche Beihilfen zur Besoldung und Versorgung des Pfarrerstandes im Rahmen und nach 

Maßgabe der für die übrigen Kirchen in Nordrhein-Westfalen geltenden Grundsätze bereitstellen. 

Artikel 7 

Der Lippischen Landeskirche, ihren öffentlich-rechtlichen Verbänden, Anstalten und Stiftungen 

werden das Eigentum und andere Rechte an ihrem Vermögen in dem Umfang des Art. 138 der 

Deutschen Verfassung vom 11. August 1919 in Verbindung mit Art. 22 der Verfassung für das Land 



Nordrhein-Westfalen vom 28. Juni 1950 und Art. 140 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 

Deutschland vom 23. Mai 1949 gewährleistet. 

Artikel 8 

1.  Zum Vorsitzenden einer Behörde der Kirchenleitung oder einer höheren kirchlichen 

Verwaltungsbehörde sowie zum Inhaber eines kirchlichen Amtes, mit dem der Vorsitz oder die 

Anwartschaft auf den Vorsitz einer solchen Behörde verbunden ist, wird niemand ernannt werden, von 

dem nicht die zuständige kirchliche Stelle durch Anfrage bei der Landesregierung festgestellt hat, daß 

Bedenken politischer Art gegen ihn nicht bestehen.  

2.  Eine Ernennung im Sinne des Absatzes 1 liegt nicht vor, wenn der Vorsitz der Behörde mit 

einem synodalen Amt als solchem verbunden ist oder der Vorsitzende der Behörde von der Synode 

gewählt wird.  

3.  Es besteht Einverständnis darüber, daß als politische Bedenken im Sinne des Abs. 1 nur 

staatspolitische, nicht dagegen kirchliche oder parteipolitische gelten. Bei etwaigen 

Meinungsverschiedenheiten hierüber (Art. 13) wird die Landesregierung auf Wunsch die Tatsachen 

angeben, aus denen sie die Bedenken herleitet. Die Feststellung bestrittener Tatsachen wird auf Antrag 

einer von Staat und Kirche gemeinsam zu bestellenden Kommission übertragen, die zu 

Beweiserhebungen und Rechtshilfeersuchen nach den für Verwaltungsgerichte geltenden Vorschriften 

befugt ist.  

Artikel 9 

1.  Angesichts der in diesem Vertrag zugesicherten Dotation wird ein Geistlicher als Vorsitzender 

oder Mitglied einer Behörde der Kirchenleitung oder einer höheren kirchlichen Verwaltungsbehörde, 

ferner als Leiter oder Lehrer an einer der praktischen Vorbildung der Geistlichen gewidmeten Anstalt 

nur angestellt werden, wenn er  

a) Deutscher im Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes ist,  

b) ein zum Studium an einer deutschen Universität berechtigendes Reifezeugnis besitzt,  

c) ein mindest dreijähriges theologisches Studium an einer deutschen staatlichen Hochschule 

zurückgelegt hat.  

 2.  Wird in einem solchen Amt ein Nichtgeistlicher angestellt, so findet die Vorschrift des Abs. 1 

zu a) Anwendung.  

3.  Bei kirchlichem und staatlichem Einverständnis kann von den in Abs. 1 und 2 genannten 

Erfordernissen abgesehen werden; insbesondere kann das Studium an anderen deutschsprachigen 

Hochschulen als den in Abs. 1 zu c) genannten anerkannt werden.  

4.  Das an einer anderen deutschsprachigen Hochschule oder an einer holländischen Hochschule 

zurückgelegte theologische Studium wird auf Wunsch der Kirche entsprechend den Grundsätzen, die 

für andere geisteswissenschaftliche Fächer gelten, als dem theologischen Studium an einer deutschen 

Hochschule gleichberechtigt anerkannt.  

5.  Mindestens 2 Wochen vor der beabsichtigten Anstellung in einem der in Abs. 1 und 2 

bezeichneten Ämter wird die zuständige kirchliche Behörde dem Kultusminister von dieser Absicht 

und, mit besonderer Rücksicht auf die vorgenannten Anstellungserfordernisse, von den Personalien 

des in Aussicht genommenen Amtsträgers Kenntnis geben. Bei einer Versetzung auf ein anderes Amt  



gleicher Art genügt eine alsbaldige nachträgliche Anzeige.  

Artikel 10 

1.  Für die Anstellung als Pfarrer gelten die in Art. 9 Abs. 1 zu a), b) und c), für die Anstellung als 

Hilfsgeistlicher im pfarramtlichen Dienst mindestens die dort zu a) und b) genannten Erfordernisse. 

Art. 9 Abs. 3 und 4 findet Anwendung.  

2.  Alsbald nach der Ernennung eines Pfarrers wird dem Regierungspräsidenten von seinen 

Personalien, mit besonderer Rücksicht auf Abs. 1 dieses Artikels, Kenntnis gegeben.  

Artikel 11 

1.  Die Landesregierung trägt dafür Sorge, daß an der Universität Münster zwei für die 

Ausbildung reformierter Theologiestudenten vorwiegend geeignete Lehrstühle eingerichtet und besetzt 

werden.  

2.  Vor der Anstellung eines ordentlichen oder außerordentlichen Professors an der 

Theologischen Fakultät der Universität Münster wird auch der Lippischen Landeskirche Gelegenheit 

zu gutachtlicher Äußerung in Bezug auf Bekenntnis und Lehre des Anzustellenden gegeben werden.  

3.  Die der Anstellung vorangehende Berufung, d. h. das Angebot des betreffenden Lehrstuhls 

durch den Kultusminister, wird in vertraulicher Form und mit dem Vorbehalt der in Abs. 2 

vorgesehenen Anhörung geschehen. Gleichzeitig wird die kirchliche Verwaltungsbehörde 

benachrichtigt und um ihr Gutachten ersucht werden, für welches ihr eine ausreichende Frist gewährt 

werden wird.  

4.  Etwaige Bedenken gegen Bekenntnisse und Lehre des Anzustellenden werden von der 

kirchlichen Verwaltungsbehörde nicht erhoben werden, ohne daß sie sich mit Vertretern der übrigen 

Kirchen, die von diesen unter Berücksichtigung des Bekenntnisses der befragten Kirche zu bestimmen 

sind, beraten und festgestellt hat, ob ihre Bedenken überwiegend geteilt werden. Das Ergebnis wird in 

dem Gutachten angegeben werden. Bei einer ohne Widerspruch der Fakultät erfolgenden Berufung 

wird die kirchliche Verwaltungsbehörde vor der etwaigen Einleitung des in Satz 1 vorgesehenen 

Verfahrens durch Vermittlung des Kultusministers in eine vertrauliche mündliche Fühlungnahme mit 

der Fakultät eintreten, auf Wunsch der kirchlichen Verwaltungsbehörde oder der Fakultät unter 

Beteiligung eines der evangelischen Kirche angehörigen Vertreters des Ministeriums.  

5.  Solange das Gutachten nicht vorliegt, wird eine Veröffentlichung der Berufung nicht erfolgen.  

6.  Die Lippische Landeskirche ist berechtigt, eine Anstalt mit Hochschulcharakter zur 

wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Geistlichen zu errichten und zu unterhalten. Das Recht aus Art. 

16 Abs. 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 28. Juni 1950 bleibt im übrigen 

unberührt.  

Artikel 12 

Die Lippische Landeskirche kann alljährlich in ihrem Gebiet eine Haussammlung zum Besten ihrer 

bedürftigen Gemeinden ohne besondere Ermächtigung einer Staatsbehörde veranstalten. Die Zeit der 

Sammlung muß dem Kultusminister vorher angezeigt werden. 

Artikel 13 

Die Vertragschließenden werden eine etwa in Zukunft zwischen ihnen entstehende  



Meinungsverschiedenheit über die Auslegung einer Bestimmung dieses Vertrages auf 

freundschaftliche Weise beseitigen. 

Artikel 14 

Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen möglichst bald in Düsseldorf 

ausgetauscht werden. Er tritt mit dem Tage ihres Austausches in Kraft. 

Zu Urkund dessen ist dieser Vertrag in doppelter Urschrift unterzeichnet worden. 

Detmold, den 6. März 1958 

gez. Steinhoff 

Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen 

gez. Luchtenberg 

Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 

gez. Neuser 

Landessuperintendent 

gez. Hundertmark 

Präses 

gez. Dr. von Hanstein 

Rechtskundiger Kirchenrat 

 

 

 

1.12.5 Vertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Landesverband 

der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein - Körperschaft des öffentlichen Rechts -, 

dem Landesverband der Jüdischen Kultusgemeinden von Westfalen - Körperschaft 

des öffentlichen Rechts - und der Synagogen-Gemeinde Köln - Körperschaft des 

öffentlichen Rechts 

Vom 01.12.1992, Vertragsgesetz vom 08.06.1993 (GV. NW 1993 S. 314), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 12.12.2006 (GV. NRW. S. 617); in Kraft seit 28.12.2006. 

Präambel 

Aufgrund der besonderen geschichtlichen Verantwortung des deutschen Volkes für das jüdische 

Leben in der Bundesrepublik Deutschland, die sich aus dem Geschehen der Jahre 1933 bis 1945 

ergibt, ist es Anliegen des Landes, die Jüdischen Kultusgemeinden in Nordrhein-Westfalen bei der 

Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, die ihnen nach der Tradition des Judentums obliegen. In 

Anbetracht dessen und geleitet von dem Wunsch, das freundschaftliche Verhältnis zwischen dem Land 

und der jüdischen Glaubensgemeinschaft zu fördern und zu festigen, wird 

zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, 

vertreten durch den Ministerpräsidenten, 

Herrn Dr. h.c. Johannes Rau,  

Und 



dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein,  

vertreten durch die Vorstandsmitglieder,  

Herrn Simon Schlachet, Herrn Ossy Klinger,  

Herrn Johann Schwarz und Frau Marion Sachs-Zuckermann,  

dem Landesverband der Jüdischen Kultusgemeinden von Westfalen,  

vertreten durch die Vorstandsmitglieder,  

Herrn Kurt Neuwald, Herrn Hans Frankenthal 

und Herrn Wolfgang Polak,  

und der Synagogen-Gemeinde Köln,  

vertreten durch die Vorstandsmitglieder,  

Herrn Miguel Freund, Herrn Herzs Krymalowski 

und Herrn Ilan Simon,  

nachfolgend Jüdische Gemeinschaft genannt,  

folgender Vertrag geschlossen: 

 

Artikel 1 

(1) "Zur Erhaltung und Pflege des jüdischen Kulturlebens in Nordrhein-Westfalen beteiligt sich das 

Land an den laufenden Ausgaben der jüdischen Gemeinschaft in Nordrhein-Westfalen für deren 

religiöse und kulturelle Bedürfnisse und für ihre Verwaltung ab dem Haushaltsjahr 2006 mit jährlich 7 

Mio. Euro. 

(2) Diese Zahlungen treten an die Stelle der bisher vom Land Nordrhein-Westfalen an die Jüdischen 

Gemeinden und Verbände in Nordrhein-Westfalen aus dem Haushalt des Kultusministers erbrachten 

freiwilligen Leistungen. 

(3) Der in Absatz 1 ab dem Haushaltsjahr 2006 genannte Betrag ist in seiner Höhe ab 2007 laufend 

den Veränderungen der Besoldung der Landesbeamten anzupassen. Berechnungsgrundlage für die 

Anpassung der Landesleistung ist die Besoldung eines Landesbeamten in der Besoldungsstufe A 13 

(verheiratet, 2 Kinder, 7. Dienstaltersstufe). 

(4) Die Landesleistung wird mit je einem Viertel des Jahresbeitrages jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 

15. August und 15. November gezahlt. 

Artikel 2 

(1) Die Landesleistung wird nach einem Schlüssel auf die Landesverbände Nordrhein und Westfalen 

und auf die Synagogen-Gemeinde Köln verteilt, den diese selber festlegen. Zur Zeit beträgt der 

Schlüssel 50% für den Landesverband Nordrhein, 25% für den Landesverband Westfalen und 25% für 

die Synagogen-Gemeinde Köln. 



(2) Die Jüdische Gemeinschaft teilt dem Land den für das folgende Jahr geltenden Schlüssel bis zum 

31. 12. des Vorjahres mit. Unterbleibt eine übereinstimmende Mitteilung, legt das Land den für das 

Vorjahr geltenden Schlüssel weiterhin zugrunde. 

(3) Leistungsempfänger sind die beiden Landesverbände und die Synagogen-Gemeinde. Sie tragen 

gegenüber dem Land die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Verwendung der Mittel. 

Artikel 3 

Die Förderung von Jüdischen Gemeinden durch die beiden Landesverbände und die Synagogen-

Gemeinde aus Landesmitteln gemäß Artikel 1 dieses Vertrages erfolgt ungeachtet ihrer Zugehörigkeit 

zu einem dieser Verbände; direkte Ansprüche von Gemeinden sind ausgeschlossen. 

Artikel 4 

Das Land fördert weiterhin neben den Leistungen nach Artikel 1 eine der jüdischen Tradition 

entsprechende Erhaltung und Pflege der geschlossenen jüdischen Friedhöfe in Nordrhein-Westfalen. 

Artikel 5 

Das Land wird sich gegenüber den Gemeinden dafür einsetzen, daß den Jüdischen Kultusgemeinden 

der Bestand an Friedhöfen und das Anlegen von Friedhöfen im Gemeindegebiet ermöglicht wird. Das 

Land wird die Anlage von Friedhöfen nach den Möglichkeiten des Landeshaushalts fördern. 

Artikel 6 

Das Land fördert ungeachtet der übrigen Vereinbarungen dieses Vertrages nach den Möglichkeiten  

des Landeshaushalts die Errichtung und den Erhalt von Räumlichkeiten und Anlagen, die den Kultus-, 

Seelsorge- und Sozialaufgaben Jüdischer Gemeinden dienen, soweit die Gemeinden nicht genügend 

Eigenmittel zur Verfügung haben. 

Artikel 7 

Das Land gewährleistet den Fortbestand der im Gesetz über die Sonn- und Feiertage zum Zeitpunkt 

des Abschlusses dieses Vertrages geltenden Regelung über den Schutz jüdischer Feiertage und die 

Ansprüche der bekenntniszugehörigen Beamten und Arbeitnehmer der öffentlichen und privaten 

Betriebe und Verwaltungen auf Freistellung. 

Artikel 8 

Die Jüdische Gemeinschaft ist berechtigt, an der Erwachsenenbildung mit eigenen Einrichtungen 

teilzunehmen. Diese werden in die finanzielle Förderung der Erwachsenenbildung durch das Land 

einbezogen. 

Artikel 9 

Das Land wird sich bemühen, die jetzigen gesetzlichen Regelungen über angemessene Sendezeiten für 

jüdische religiöse Sendungen und über eine angemessene Repräsentanz von Mitgliedern in 

Rundfunkgremien, die aus den Jüdischen Kultusgemeinden entsandt worden sind, beizubehalten. 

Artikel 10 

Die Landesregierung und die Jüdische Gemeinschaft werden regelmäßige Begegnungen zur Pflege  



ihrer Beziehungen anstreben. 

Artikel 11 

(1) Die Vertragschließenden werden in Zukunft auftretende Meinungsverschiedenheiten über die 

Auslegung einer Bestimmung dieses Vertrages auf freundschaftliche Weise beilegen. 

(2) Die Vertragschließenden sind sich bewußt, daß der Vertrag auf der Grundlage der derzeitigen 

Verhältnisse geschlossen wird. Bei einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse werden sich die 

Vertragschließenden um eine angemessene Anpassung bemühen. 

Artikel 12 

Der Vertrag wird vorbehaltlich der Bestätigung durch ein Landesgesetz geschlossen. 

Er tritt mit dem Tag in Kraft, an dem dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein, 

dem Landesverband der Jüdischen Kultusgemeinden von Westfalen und der Synagogen-Gemeinde 

Köln die Erklärung des Landes Nordrhein-Westfalen zugegangen ist, daß die Vereinbarung durch 

Landesgesetz bestätigt worden ist. 

Zu Urkundenzwecken ist der Vertrag in vierfacher Unterschrift unterzeichnet worden. 

Protokollvermerk 

Über die Anwendung des Vertrages zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem 

Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein, dem Landesverband der Jüdischen 

Kultusgemeinden von Westfalen und der Synagogen-Gemeinde Köln treffen die Vertragschließenden 

folgende Feststellungen: 

Zu Artikel 4  

Es besteht Einvernehmen darüber, daß der gegenwärtige Umfang staatlicher Förderung für die 

geschlossenen jüdischen Friedhöfe erhalten bleibt (ohne Berücksichtigung besonderer 

Denkmalförderungsprogramme). Bis zum Jahr 2012 einschließlich haben die jüdischen 

Kultusgemeinden die Kosten für den Ankauf neuer Friedhofsflächen selbst zu tragen. 

Zu Artikel 6  

Es besteht Einvernehmen darüber, daß das Land weiterhin die Sicherheitsmaßnahmen an jüdischen 

Einrichtungen im notwendigen Umfang mitfinanziert. Personelle Sicherheitsmaßnahmen in den 

Synagogen und den Gemeindezentren sind von den Gemeinden zu tragen. Bis zum Jahre 2012 

einschließlich sind anstehende Renovierungen der Gebäude durch die Landesleistung gemäß Artikel 1 

Abs. 1 abgegolten. 

Zu Artikel 8  

Voraussetzung für die Förderung ist, daß die zu fördernden Einrichtungen die für das Land Nordrhein-

Westfalen geltenden Bewilligungsbedingungen für die staatliche Förderung der Erwachsenenbildung 

erfüllen. 

Zu Artikel 9  

Das Land verpflichtet sich, bei einer Änderung der gegenwärtigen gesetzlichen und staatsvertraglichen 

Regelungen über Sendezeiten für religiöse Sendungen und über die Repräsentanz von 



Religionsgemeinschaften in Rundfunkgremien den Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Maßstab 

für die Gleichbehandlung ist die gegenwärtige Rechtslage in Nordrhein-Westfalen. 

 

 

1.12.6 Vertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Evangelischen 

Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen 

Landeskirche  

Vom 29.03.1984, in Kraft seit 01.01.1985, Vertragsgesetz vom 18.09.1984 

(GV. NW 1984 S. 592)  

VERTRAG 

zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Evangelischen Kirche im Rheinland, der  

Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche 

Die Entwicklung im Bereich des Hochschulwesens seit Inkrafttreten des Hochschulrahmengesetzes 

vom 26. Januar 1976 und die Zusammenführung der Pädagogischen Hochschulen mit den anderen 

wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen haben die Vertragschließenden 

bewogen, auf der Grundlage der bestehenden vertraglichen Bindungen eine Übereinkunft über die 

Anwendung des Artikels 11 des Vertrages des Freistaates Preußen mit den Evangelischen 

Landeskirchen vom 11. Mai 1931 und des Schlussprotokolls zu Artikel 11 Abs. 2 dieses Vertrages 

sowie des Artikels 11 des Vertrages des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Lippischen 

Landeskirche vom 6. März 1958 zu treffen und zugleich die Vereinbarung zwischen der 

Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen und den Evangelischen Landeskirchen über Fragen 

der Lehrerausbildung vom 28. November 1969 / 29. Dezember 1969 durch eine neue Regelung zu 

ersetzen. 

Zu diesem Zweck haben 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

vertreten durch den Ministerpräsidenten, Herrn Johannes Rau, 

und 

die Evangelische Kirche im Rheinland, 

vertreten durch ihre Kirchenleitung, 

diese vertreten durch die Herren 

Präses D. Gerhard Brandt und Oberkirchenrat Nikolaus Becker, 

die Evangelische Kirche von Westfalen, 

vertreten durch ihre Kirchenleitung, 

diese vertreten durch die Herren 

Präses Dr. Heinrich Reiß und Vizepräsident Dr. Wolfgang Martens, 



und die Lippische Landeskirche, 

vertreten durch die Herren 

Landessuperintendent Dr. Ako Haarbeck, Präses Christian Harms und 

Kirchenrat Dr. Herbert Ehnes, 

nachstehenden Vertrag geschlossen: 

Artikel I  

Pflege und Entwicklung der Evangelischen Theologie durch Forschung, Lehre und Studium gehören 

zum Auftrag wissenschaftlicher Hochschulen des Landes. 

Artikel II 

(1) Für die wissenschaftliche Vorbildung der Geistlichen bleiben die evangelisch-theologischen  

Fachbereiche an den Universitäten Bochum, Bonn und Münster bestehen. 

(2) Für die wissenschaftliche Ausbildung in Evangelischer Theologie zum Erwerb der Befähigung zur 

Erteilung des evangelischen Religionsunterrichts gewährleistet das Land den jeweiligen fachlichen 

Anforderungen entsprechend ein ausreichendes und regional ausgewogenes Lehrangebot durch 

entsprechende Studiengänge. Vor Einführung, Änderung oder Aufhebung dieser Studiengänge ist das 

Benehmen mit der Landeskirche, in deren Bereich die betroffene Hochschule ihren Sitz hat, 

herzustellen. 

Artikel III  

(1) Artikel 11 Abs. 2 des Vertrages des Freistaates Preußen mit den Evangelischen Landeskirchen 

vom 11. Mai 1931 und das dazugehörende Schlussprotokoll sowie Artikel 11 Abs. 2 des Vertrages des 

Landes Nordrhein-Westfalen mit der Lippischen Landeskirche vom 6. März 1958 sind dahingehend 

auszulegen, daß an die Stelle der Begriffe "ordentlicher und außerordentlicher Professor" der Begriff 

"Professor" tritt. 

(2) Bei der Besetzung von Stellen für Professoren der Evangelischen Theologie außerhalb der 

evangelisch-theologischen Fachbereiche gelten die Regelungen des Artikels 11 Abs. 2 des Vertrages 

des Freistaates Preußen mit den Evangelischen Landeskirchen und des dazugehörenden 

Schlussprotokolls in der Auslegung des Absatz 1 entsprechend. 

(3) Bei der Besetzung von Stellen für Professoren der Evangelischen Theologie außerhalb der 

evangelisch-theologischen Fachbereiche ist der Berufungsvorschlag von einer Berufungskommission 

vorzubereiten, der als Professoren nur solche der Evangelischen Theologie angehören dürfen. Die 

weiteren Mitglieder der Berufungskommission müssen wissenschaftliche Mitarbeiter oder Studenten 

im Fach Evangelische Theologie sein und der Evangelischen Kirche angehören. 

(4) Sollen Lehraufgaben in Evangelischer Theologie außerhalb der evangelisch-theologischen 

Fachbereiche selbständig von Personen wahrgenommen werden, die nicht als Professor der 

Evangelischen Theologie bestellt worden sind, ist Absatz 2 entsprechend anzuwenden. 

Artikel IV  

(1) Der zuständige Minister wird Studien-, Prüfungs- und Habilitationsordnungen der Hochschulen in  



Evangelischer Theologie erst genehmigen, wenn zuvor durch Anfrage bei der Landeskirche, in deren 

Bereich die Hochschule ihren Sitz hat, festgestellt worden ist, daß Einwendungen nicht erhoben 

werden. 

(2) Der zuständige Minister wird staatliche Prüfungsordnungen für Lehrämter, soweit sie das 

Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre betreffen, erst erlassen, wenn er zuvor durch Anfrage bei 

den Landeskirchen festgestellt hat, daß Einwendungen nicht erhoben werden. 

Artikel V  

(1) Vor der Bestellung zum Fachleiter für das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre an einem 

Seminar im Rahmen des Vorbereitungsdienstes wird sich die zuständige staatliche Behörde mit der 

Landeskirche, in deren Bereich das Seminar seinen Sitz hat, ins Benehmen setzen. 

(2) Mitglieder eines staatlichen Prüfungsamtes für das Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre 

werden vom zuständigen Minister im Benehmen mit der Landeskirche, in deren Bereich das staatliche 

Prüfungsamt seinen Sitz hat, bestellt. Für Personen, die selbständig Lehraufgaben in Evangelischer 

Theologie an einer Hochschule des Landes wahrnehmen, gilt das Benehmen als hergestellt. 

(3) Personen nach Absatz 1 und Absatz 2 mit Ausnahme der Personen nach Absatz 2 Satz 2 müssen 

im Besitz der kirchlichen Bevollmächtigung (Vokation) sein. 

Artikel VI 

Die Erteilung des evangelischen Religionsunterrichts setzt den Besitz der kirchlichen 

Bevollmächtigung (Vokation) voraus. Im Hinblick darauf wird einem Beauftragten der Landeskirche, 

in deren Bereich das staatliche Prüfungsamt seinen Sitz hat, Gelegenheit gegeben, bei den mündlichen 

Prüfungen und der Unterrichtsprobe im Rahmen der staatlichen Lehramtsprüfungen für das 

Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre anwesend zu sein. 

Artikel VII 

(1) Betreiben die Landeskirchen Lehrerfortbildung, so wird das Land Lehrern im Rahmen der 

dienstlichen Möglichkeiten Gelegenheit zur Teilnahme geben. Die Teilnahme an 

Fortbildungsveranstaltungen ist freiwillig. Das Land wird angemessene Zuschüsse zu den Personal- 

und Betriebskosten gewähren. 

(2) Falls keine ausreichende Zahl an Lehrern zur Erteilung des evangelischen Religionsunterrichts zur 

Verfügung steht, können die Landeskirchen im Einvernehmen mit dem Land Vorbereitungskurse zur 

Ablegung der staatlichen Erweiterungsprüfung im Fach Evangelische Religionslehre anbieten. 

(3) Das Nähere bleibt einer Regelung durch Vereinbarung zwischen der Landesregierung und den 

Landeskirchen vorbehalten. 

Artikel VIII 

Die Vereinbarung zwischen der Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen und den 

Evangelischen Landeskirchen über Fragen der Lehrerausbildung vom 28. November 1969 / 29. 

Dezember 1969 wird aufgehoben. 

Artikel IX 

(1) Über alle Fragen, die sich aus den Bestimmungen dieses Vertrages ergeben, werden die  



Vertragschließenden in Fühlung bleiben. Sie werden in Zukunft zwischen ihnen entstehende 

Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung einer Bestimmung dieses Vertrages auf 

freundschaftliche Weise beseitigen. 

(2) Falls gesetzliche Bestimmungen geändert werden sollen und hierdurch die Durchführung dieses 

Vertrages berührt wird, werden die Vertragschließenden mit dem Ziel einer freundschaftlichen 

Verständigung Verhandlungen über eine Anpassung dieses Vertrages führen. 

Artikel X 

Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Er tritt am ersten Tage des auf den Tag des Austausches der 

Ratifikationsurkunden folgenden Monats in Kraft. 

Geschehen in vierfacher Urschrift. 

Düsseldorf, den 29. März 1984 

Für das Land Nordrhein-Westfalen:  

gez. Johannes Rau 

Für die Evangelische Kirche im Rheinland:  

gez. D. Brandt 

gez. Nikolaus Becker 

Für die Evangelische Kirche von Westfalen:  

gez. Dr. Heinrich Reiß 

gez. Dr. Wolfgang Martens 

Für die Lippische Landeskirche:  

gez. Dr. Ako Haarbeck 

gez. Christian Harms 

gez. Dr. Herbert Ehnes 

Schlussprotokoll 

Bei der Unterzeichnung des am heutigen Tage geschlossenen Vertrages zwischen dem Land 

Nordrhein-Westfalen und der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von 

Westfalen und der Lippischen Landeskirche haben die ordnungsgemäß bevollmächtigten 

Unterzeichneten folgende Erklärungen abgegeben, die einen Bestandteil des Vertrages bilden: 

Zu Artikel II Abs. 1 

Die Landeskirchen erklären, daß gegenwärtig nicht die Absicht besteht, die Kirchlichen Hochschulen 

Bethel und Wuppertal aufzulösen oder eine weitere kirchliche Einrichtung für die wissenschaftliche 

Vorbildung der Geistlichen zu errichten. 

Zu Artikel II Abs. 2 

Es besteht Einvernehmen, daß Studiengänge für Evangelische Religionslehre für die einzelnen 

Lehrämter in unterschiedlicher Zahl im Lande angeboten werden können und daß das gegenwärtige 

Angebot an Studienorten und Studiengängen für Evangelische Religionslehre den Anforderungen des 

Artikels II Abs. 2 entspricht. 

 



Zu Artikel VI 

Es besteht Einvernehmen, daß einem Beauftragten der Landeskirche, in deren Bereich das staatliche 

Prüfungsamt seinen Sitz hat, Auskunft über die Aufgabenstellung für die schriftlichen 

Prüfungsarbeiten gegeben wird. 

Düsseldorf, den 29. März 1984 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

gez. Johannes Rau 

Für die Evangelische Kirche im Rheinland: 

gez. D. Brandt 

gez. Nikolaus Becker 

Für die Evangelische Kirche von Westfalen: 

gez. Dr. Heinrich Reiß 

gez. Dr. Wolfgang Martens 

Für die Lippische Landeskirche: 

gez. Dr. Ako Haarbeck 

gez. Christian Harms 

gez. Dr. Herbert Ehnes 

 


